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vorausſett, konnte zweifelhaft ſein. Hinſichtlich der Badeanſtalten
ergibt die Begründung des Entwurfes der ReichSverſicherungs-
ordnung nux, daß dieſe Anſtalten wegen ihrer Gefährlichkeit ohne
RÜſicht auf die Zahl der darin beſchäftigten Perſonen erfaßt
werden ſollten. Bei den Verhandlungen der ReichsStagskommiſſion
erklärte aber ein Bertreter der verbündeten Regierungen zu den
Anträgen Nr. 325, 13 und 326 lc, daß nach dem Entwurfe der
Reichöverſicherung3ordnung der Begriff „Betrieb“ auch nicht-
gewerbömäßige Betriebe umfaſſe, und wies dabei ausdrüclich
auf den Betrieb von Badeanſtalten hin (zu vergleichen Seite 7
des Kommiſſionsberichtes). Hiernach mußte angenommen werden,
daß nac< der Abſicht des Geſeßgeber38 auch nichtgewerbömäßige
Betriebe von Badeanſtalten der Berſicherung unterſtellt jind.

Darüber, wann der „Betrieb einex Badeanſtalt“ gegeben
ſei, ſpricht ſich das Geſeß nicht näher aus. Daß darunter nicht
alle Einxichtungen zu Badezweken verſtanden werden ſollten,
liegt auf der Hand. Vielmehr wird ein Badeanſtaltsbetrieb im
Sinne des 8 537 Nr. 4 der Reichsverſicherung35ordnung nur
dann angenommen werden dürfen, wenn für die Zwede des
Baden53größere Einrichtungen getrofſen ſind. Dies iſt nach der
auf umfangreiche tatſächliche Ermittlungen geſtüßten Anſicht des
ReichSverſicherung38amtes im allgemeinen der Fall, wenn für die
Zwetke des Badens, d. h. für die Bereitung, Reinigung und
Beaufſichtigung der Bäder von verſicherungspflichtigen Perſonen
im Jahre durchſchnittlich mindeſten3 50 volle zehnſtündige Arbeits-
tage aufgewendet werden.
(Entſcheidung der Abteilung für Unfallverſicherung vom 24. Juli 1915 --- 1 5754 ==.)

 

B. Höhere Lehranſtalten für die männliche
Jugend.

158) Stoffverſchiebungen im Geſchicht3lehrplan
zugunſten der neueſten Geſchichte.

Berlin, den 2. September 1915.
I. Der Geſchichtſtoff iſt in den letzten 50 Jahren ſo gewaltig

gewachſen, daß es im Rahmen der bisSherigen Stundenverteilung
unmöglich erſcheint, den Geſchicht3unterricht, namentlich auf der
Oberſtufe, in der gleichmäßig ausführlichen Weiſe wie biSher zu
erteilen. Die Lehraufgaben für Unterſekunda (1740 bis zur
Gegenwart) und ebenſo die für Oberprima (1648 bis zur Gegen-
wart) ſind zu umfangreich geworden; eine andere Abgrenzung
des Lehrſtoffs in den einzelnen Klaſſen iſt unbedingt notwendig.
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“Da gerade die Veit ſeit 1861 bis zur Gegenwart für uns Preußen
und Deutſche alles andere an Bedeutung übertriſft, was ſich in
der Weltgeſchichte ereignet hat, ſo müſſen die früheren Zeit-
abſchnitte im Unterricht erheblich gekürzt und zuſammenfaſſend
behandelt werden, damit die Geſchichte der lezten 50 Jahre aus-
führlich dur<genommen werden kann.

1. E38 hat ſich ferner als ein Übelſtand herausgeſtellt, daß
die Schüler bei der jetzigen Verteilung des Lehrſtoffs auf die
einzelnen Klaſſen der Unter- und Mittelſtufe erſt in der Unter-
ſekunda mit der Geſchichte der Neuzeit genauer bekannt gemacht
werden. In Rüdſicht auf die jetzige große Zeit iſt ſchleunige
Abhilfe dieſe3 Übelſtandes geboten. Die Schüler müſſen ſchon in
den unteren Klaſſen, wo ſie exfahrungsgemäß bereits ein lebhaftes
Intereſſe für geſchichtliche Ereigniſſe zeigen, die preußiſch-deutſche
Geſchichte bis zur Gegenwart in ihren Grundzügen kennenlernen.
Das läßt ſich durch die bisSherigen Geſchichtserzählungen in der
Sexta allein nicht erreichen; es muß vielmehr in der Quinta der
Unterricht in dex vaterländiſchen Geſchichte fortgeſeßt und ex-
weitert werden, damit die Schüler mit der Geſchichte ihrer Heimat
ſoweit vertraut gemacht werden können, als es auf dieſer Klaſjen-
ſtufe möglich iſt. J< beſtimme daher folgendes:

1. Lehraufgabe für den Geſchicht3unterricht in der Quinta iſt
in Zukunft die vaterländiſche Geſchihte bis zur Gegenwart
als Erweiterung des Unterrichtes in der Sexta.

2. Außer der im Lehrplan feſtgeſezten Geſchichtſtunde wird für
den Geſchicht3untervicht noch eine zweite Stunde eingerichtet.
Mit Rücſicht hierauf wird der Schreibunterxicht in der
Quinta, in Übereinſtimmung mit den neuen Lehrplänen für
Mittelſchulen und Lyzeen, auf eine Wochenſtunde beſchränkt.

3. Die bisSherige Lehraufgabe für die Geſchichtſtunde in der
Quinta, die Sagenwelt und Vorgeſchichte der Griechen und
Römer, wird, ſoweit es nicht in den deutſchen Stunden bei
der Lektüre erledigt worden iſt, in der Quarta als Einleitung
zu dem eigentlichen Geſchichtösuntervicht (alte Geſchichte) kurz
behandelt. , | |

4. Nachdem die Schüler im Zuſammenhang mit dem deutijchen
Unterricht der Sexta Lebensbilder aus der vaterländiſchen
Geſchichte, insbeſondere der neueren und neueſten, kennen
gelernt haben, werden ſie in dem ſelbſtändig zu geſtaltenden
Geſchichtösunterxicht dex Quinta mit den Grundzügen der
preußiſch-deutſchen Geſchichte bis zur Gegenwart genauer
bekannt gemacht. Dabei Jollen, wie in Sexta und in den
übrigen Klaſſen, wo Unterricht in deutſcher Geſchichte ſtatt-
findet, die geſchichtlichen Verhältniſſe des Ortes und der
Heimatprovinz dex Schule beſonders berüſichtigt werden.
Im Anſchluß an den Beginn der Hohenzollernherrſchaft in
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der Mark werden die Hauptereigniſſc dur<genommen, jowei.
ſie in dieſer Klaſſe dem Verſtändnis der Schüler nahegebracht
werden können. Hierbei iſt zu beachten, daß es fich mehr
um einzelne Leben3bildex und beſonders wichtige Ereigniſſe,
als um eine fortlaufende Geſchicht8darſtellung handeln foll.
Ausführlich ſind zu beſprechen: die Zeiten des Großen Kur-
fürſten, Friedrichs des Großen, der Freiheitskriege, Wil-
helms I. und Wilhelms Il. Das Hauptgewicht iſt auch in
dex Quinta, wie in dex Sexta, auf das Nacherzählen zu
legen. Namen und Zahlen dex Geſchichte jind auf ein

indeſtmaß zu beſchränken; dieſe aber ſind feſt einzuprägen
und in den folgenden Klaſen zu wiederholen. (Es iſt auch
auf dieſer Klaſſenſtufe ein Kanon der einzuprägenden Zahlen
zu benutzen, wie es bereits für Quarta bis Oberprima dur
den Lehrplan vorgeſchrieben iſt.
DI. Auf der Mittelſtufe, wo nach den jetzigen Lehrplänen

3 Jahre hindur< deutſche Geſchichte gelehrt wird, läßtſich die
Zuſammenſchiebung der früheren Lehraufgaben zugunſten dex
neueſten Zeit verhältni8Smäßig leicht durchführen. Wenn das
Zeitalter Friedxichs des Großen, wie es bereits jekt an vielen
Anſtalten geſchieht, dex Obertertia zugewieſen wird, bleibt in der
Unterjekunda genügende Zeit, um die neueſte Geſchichte ohne
Haſt und ſachgemäß zu behandeln. .

1V. Durdie eingehende Beſchäftigung, die der deutjchen
Geſchichte auf der Unter- und Mittelſtufe zuteil wird, erfährt
auch der Unterricht in dex Prima eine gewiſſe Entlaſtung. Freilich
darf dies nicht überſchäßt werden; vieles von dem, wasin der
Brima ſcheinbar als bekannt vorxausgeſebt werden kann, pflegt
troß ſorgſamſtex Wiederholungen dem Gedächtnis der Schüler zu
entſchwinden. Es hat ſich daher auf der Oberſtufe, wo die
geſamte Geſchichte in 3 Jahren zu erledigen iſt, während für den
erſten Kurſus in Quarta bis Unterſekunda 4 Jahre zur Ber-
fügung ſtehen, die Überfülle des Stoffes von jeher beſonders
bemerkbar gemac<ht. Dieſer Übelſtand muß ſich jezt nach dem
gewaltigſten Weltkrieg aller Zeiten ganz außerordentlich jteigern.
Nach dem übereinſtimmenden Urteil fachkundiger Schulmänner
wird der Lehrſtoff in der Oberprima, deren Stundenzahl zudem
durc< den Beginn der Reifeprüfung ſtark verkürzt wird, nur
dann mit der wünſchenswerten Gründlichkeit bis zur Gegenwart
dur<genommen werden können, wenn der Geſchichtsunterricht in
dieſer Klaſſe exſt mit dex Zeit nach dem Tode Friedrichs des
Großen beginnt. Jc<h beſtimme daher, daß von der jetzigen Lehr-
aufgabe der Oberprima (1648 bis zur Gegenwart) die Zeit von
1648 bis 1786 der Unterprima zugewieſen wird. |

V. Es iſt nicht zu verkennen, daß der Geſchichtſtoff in der
Oberſekunda und Unterprima ſehr ſtark anwöchſt, wenn noch die
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Zeit von 1648 bis 1786 hinzukommt, die bis8hexr in der Obex-
prima behandelt wurde. (E53 bleibt daher nichts anderes übrig,
als den Stoſf aus dem Altertum, dem Mittelalter und der
Neuzeit bis zu Friedrich dem Großen no< mehr zu kürzen, als
es jetzt bereits geſchieht. J< vertraue darauf, daß es den Ge-
jchichtslehrern unter Mitwirkung der Vertreter anderer Lehrgebiete
gelingen wird, den Geſchichtſtoff ſo zu ſichten und zu entlaſten,
daß die wirklich wichtigen Ereigniſſe in ihrem geſchichtlichen Zu-
jammenhang erkannt werden können. Einzelne Teile aus dem
Altertum, aus dem Mittelalter und auch aus der neueren Zeit
werden ſich zweifellos ohne große Schwierigkeit kürzex behandeln
laſen, als eS biSher geſchehen iſt. Anderſeit8 müſen beſonders
bedeutende Entwiklungsgänge in der Geſchihte nach wie vor
ausführlich durchgenommen werden. Dieſes Ziel des Unterrichtes
kann. auf der Oberſtufe nur dann erreicht werden, wenn die
innerlich zuſammenhängenden Abſchnitte nach einheitlichen Ge-
ſichtöpunkten behandelt werden. Die Kenntnis der Haupt-
tatjachen foll keineSwegs8 vernachläſſigt werden; aber es iſt
gerade auf dieſer Klaſſenſtufe nicht nötig, die vielen, an ſich nicht
unwichtigen Ereigniſſe in allex Breite vorzuführen. Wenn man
durch Gruppenbildung und Gruppenbehandlung die Schüler ſelbſt
zur Erörterung hiſtoriſcher Fragen heranzieht, dann wixd man
oft genug Gelegenheit erhalten, das wahre Verſtändnis für den
inneren Zuſammenhang zu fördern. Um deneinzelnen Anſtalten
für die Ausführung dieſer ſchwierigen Aufgabe möglichſt viel
Freiheit zu laſſen, will ich davon abſehen, für die Oberjekunda
und Unterprima die Lehraufgaben der einzelnen Klaſſen näher
abzugrenzen, und nur allgemein beſtimmen, daß der Unterricht
in der Oberſekunda mit dem Altertum beginnt und in der
Unterpxima mit dem Jahre 1786 endigt, doch mit der Maßgabe,
daß bereits in der Oberſekunda ein Teil des Mittelalters durch-
genommen wird,

VI. An den Oberxrealſchulen, denen für Geſchichte und Erd-
kunde auf der Oberſtufe 4 Stunden zur Verfügung ſtehen, wird
es keine allzu großen Schwierigkeiten bieten, die Lehraufgaben
dex Oberſekunda und Unterprima unter Ausſ<altung vieler
Einzelheiten bis zum Tode Friedrichs des Großen ſachgemäß zu
erledigen. Stärkere Kürzungen und Zuſammenfaſſungen werden
an den Gymnaſien und Realgymnaſien nötig ſein, da dieſen
Anſtalten für den Unterricht in der Geſchichte und Geographie
auf dex Oberſtufe nur 3 Stunden gewidmet ſind, und zwar mit
dex Beſtimmung, daß in jedem Halbjahr 6 Stunden für geo-
graphiſche Wiederholungen verwendet werden. E3 wird ſich
empfehlen, dieſe geographiſchen Wiederholungen in möglichſt enge
Beziehung zu der jede3maligen Klaſſenaufgabe der Geſichte ZU
jeen; inSbeſondere wird dabei in der Prima die Stellung
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Deutſchland38 innerhalb der übrigen Staatenwelt eingehend be-
ſprochen werden können. Wie die Lehrpläne für den exdkund-
lichen Unterricht vorſchreiben, daß ſchon auf der Mittelſtufe die
Kolonien ausführlich durhggenommen werden, jo werden auch die
geographiſchen Wiederholungen auf dex Oberſtufe dazu dienen
können, die außereuropäiſchen Länder in ihrem Berhältnis zu
Europa und insbeſondere zu Deutſchland zu beſprechen und die
wichtigen geſchichtlich-geographiſchen Zuſammenhänge den Schülern
Harzulegen. -- Ferner iſt es dringend wünſchenöSwert, daß im
ſprachlichen Unterricht ſowie in den der Kixc<hengeſchichte zu wid-
menden Religionſtunden die der Geſchichte verwandten Lehr-
aufgaben ſoweit behandelt werden, als e8 die Hauptaufgabe
dieſer Lehrfächer zuläßt. Gerade die Lektüre der hervorragenden
Geſchichtsöwerke im alt= und neuſprachlichen Unterricht iſt in
hohem Maße geeignet, nicht bloß die geſchichtlichen Kenntniſſe zu
erweitern, ſondern auch vor allem Verſtändnis für den inneren
Zuſammenhang der Ereigniſſe bei den Schülern hervorzurufen.
Dasſelbe gilt von dem deutſchen Unterricht und von der Privat-
lefktüxe dex Schülex. Die Lehrex dex genannten Fächer müſſen
daher ſtet38 mit den Lehrern der Geſchichte in Verbindung ſtehen,
um eine fruchtbaxe Wechſelwirkung ihres Unterrichtes herbei-
zuführen (vergl. Nx. V). Die einzelnen Anſtalten haben die
nötigen Anordnungen hierfür zu treſſen.

VIL Die Schwierigkeit, den Stoff zu kürzen und überſichtlich
zu geſtalten, wird nicht ſelten -- und dies gilt für alle Klaſſen --
durc< die umfangreichen Lehrbücher vergrößert, die mehrfach
geſchichtliche Leſebücher für die einzelnen Klaſſen geworden
find. J< ſetze voraus, daß auf eine Kürzung der Lehrbücher
allmählich hingearbeitet werden wixrd. Dabei wird e3 von großem
Werte ſein, daß in jedem Lehrbuch, auch wenn es nur für eine
einzelne Klaſſe beſtimmt iſt, die Haupttatſachen (der ſog. „eiſerne
Bejtand") für die früheren Klaſſen in überſichtlicher Anordnung
nach den einzelnen Klaſſenſtufen in einem Kanon kurz zuſammen-
geſtellt werden. Jedenfalls iſt es die Aufgabe des Geſchicht3-
lehrers, die Sichtung des Stoffes ſelbſtändig und unabhängig
vom Lehrbuch vorzunehmen und den Schülern die Abſchnitte im
Lehrbuch zu bezeichnen, auf die e3 beſondexs8 ankommt. Im
übrigen verweiſe ich auf Nr. 2 bis 4 der methodiſchen Bemex-
kungen für den Geſchichtöunterricht, die den Lehrplänen von 1901
beigegeben ſind (Zentrbl. S. 517 u. 518).

VIIL Aus Fachkreijen ijt vielfach darauf hingewiejen worden,
daß durc< die notwendige Vorbereitung füx die mündliche Reife-
prüfung, die ſich nicht auf die neuere Geſchichte beſchränkt, ein
nicht geringer Teil der Geſchichtſtunden in Anſpruch genommen
und die gründliche Durcharbeitung dex an ſich großen Lehr-
aufgaben der Prima behindert wird. In Rüdſicht darauf, daß

1915. 49
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nach den beſonders für die Oberſtufe geltenden Ge bei
der Beſprechung der Neuzeit auc< die früheren Ereigniſſe und
Zuſtände zur BVergleichung herangezogen werden müſſen, be=-
ſtimme ich, daß fortan die mündliche Reifeprüfung in der Ge-
ſchichte auf die Zeit von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis
zur Gegenwart zu beſchränken iſt, doch mit dex Maßgabe, daß
den Schülern dur einzelne Fragen Gelegenheit gegeben wird,
zu zeigen, ob ſie jich mit der vergleichenden Geſchicht5betrachtung
vertraut gemacht haben, und ob ſie imſtande ſind, den inneren
Zuſammenhang größerer Petachnitte zu erkennen. Diejenigen
Schüler, die bei der Berjezung nach der Oberxprima nach dem
ihnen ausgeſtellten Schulzeugnis in der Geſchichte nicht voll
genügt haben, find auch in der früheren Lehraufgabe zu prüfen.
Ferner will ich geſtatten, daß Schüler, die ſichmit einem Sonder-
gebiet der Geſchichte eingehend beſchäftigt haben, darin geprüft,
und daß ihre Kenntniſſe in dieſem Geſchichtsabſchnitt bei der
Feſtſtellung des Urteils entſprechend bewertet werden. Doh iſt
e3 nicht angängig, in NRücjicht auf die in dem Sondergebiet
nachgewieſenen Kenntniſſe auf die weitere Prüfung in der Ge-
ſchichte zu verzichten.

Dur< Fortfall der umfangreichen Wiederholungen zur Reiſe-
prüfung wird es erreicht werden können, daß die neuere und
neueſte Zeit in der Oberprima um ſo gründlicher durhgenommen
und der Unterricht durc< Heranziehung der früheren Geſchichts-
gebiete um ſo fruchtbarer ausgeſtaltet wird. Dringend nötig
aber iſt die rechtzeitige Erledigung des Geſchichtsabſchnitts, der .
in der Oberxprima zu behandeln ijt. I< beſtimme daher, daß
die Lehraufgabe dieſer Klaſſe in Rückſicht auf die Reifeprüfung
ſpäteſtens 7 Wochen vox Schluß des Scchuljahr3 bis zur Gegen-
wart durc<hzunehmen iſt. |

| IX. Die vorſtehenden Beſtimmungen werden dazu dienen,
die Durchführung der notwendigen Stoffverſchiebung und Stoſſ-
verkürzung zu ermöglichen. J< will jedoch geſtatten, daß auf
beſonderen Antrag einzelnen Anſtalten, vornehmlich jolc<en, von
denen nur ein geringer Teil der Schüler mit der Verſegung nach
Oberſekunda abgeht, durch Stoffverkürzung auf der Mittelſtuſe
die Möglichkeit gegeben wird, bexeit3 in der Unterſekunda, nach-
dem vorher die deutſche Geſchichte bis zux Gegenwart ducch-
genommen iſt, mit demUnterricht in der alten Geſchichte zu
beginnen und dadurc< für die Geſchichtsbehandlung auf der
Oberſtufe einen breiteren Raum zu gewinnen. Ein Entwurf zur
Abgrenzung der Lehraufgaben für die einzelnen nien iſt dem
an das Schulkollegium zu rvichtenden Antrag beizufügen. Für
dieſe Sonderlehrpläne, devxen Genehmigung dem Provinzialſchul-
follegium zuſteht, ſoll eine gewiſſe Freiheit geſtattet werden; doch
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iſt die Genehmigung davon abhängig zu machen, daß folgende
Richtlinien beachtet find:

1. Eine Erhöhung der Stundenzahl für den Geſchichtöunterricht
findet, abgeſehen von der Quinta (vergl. oben [1], 2), nicht
ſtatt. 

. Die für die Unterſtufe feſtgeſezten Lehraufgaben (vergl. I], 3
u. 4) werden in den Grundlagen nicht geändert; es kann
aber geſtattet werden, daß das Lehrziel der Quarta noch
weiter geſte&t wird, als es jezt durch den Lehrplan vor-
geſchrieben iſt (etwa bi8 476 n. Chr.).
In der Untertertia iſt die deutſche Geſchichte des Mittel-
altex8 und der neueren Zeit mindeſten3 bis zur Mitte des
17. Jahrhunderts zu erledigen.

, an der Obertertia, deren Aufgabe in Zukunft bereits in der
uinta, wenigſtens in den Grundzügen, durc<genommenſein

wird, iſt die deutſche Geſchichte etwa bis zum Jahre 1871 zu
behandeln; doch kann auch ein Lehrplan genehmigt werden,
nach dem bereits in dex Obertertia die deutſche Geſchichte
bi3 zur Gegenwart erledigt wird.
Jn der Unterſekunda iſt, falls dies nicht bereits in der Ober-
tertia geſchehen iſt, zunächſt die deutſche Geſchichte bi3 zur
Gegenwart zu führen; alsdann folgt Altertum 1. Teil.
Unerläßlich aber iſt die Beſtimmung, daß in der Unter-
ſekunda planmäßig ausgewählte Abſchnitte aus der Zeit von
1740 bis zur Gegenwart im Laufe des Jahres mit beſonderer
Gründlichkeit wiederholt und ſtaat3bürgerliche Fragen, in8-
beſondere die Verfaſſungen des preußiſchen Staate3 und des
Deutſchen Reiches eingehend erläutert werden, wie es bereits
der Lehrplan von 1901 für die Unterſekunda vorſchreibt.

. Oberſekunda. Hier iſt das Altertum abzuſchließen; darauf
folgt Mittelalter 1. Teil, mindeſtens bis zux Mitte des
13. Jahrhunderts.

. Untexprima. Nach Beendigung des Mittelalters iſt die neuere
Geſc<hichte mindeſtens bis zum Tode Friedrichs des Großen
dur<zunehmen.

Für diejenigen Anſtalten, denen die Erlaubnis, in der
Unterjekunda mit der alten Geſchichte zu beginnen, bereits
erteilt ijt, bedarf es keines neuen Antrags; doch ſind auch
von ihnen die vorſtehenden Richtlinien zu beachten. -

X. Die Neuordnung des Geſchichtslehrplane3 tritt Oſtern
1916 mit dem neuen Schuljahr in Kraft. Zum 1. Oktober 1918
haben die höheren Lehranſtalten über die Durchführung dieſer
Änderungen zu berichten; es wird für die Unterricht8verwaltung
von Wert ſein, wenn ſich die Direktoren in ihrem Berichte nach

49*
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Anhörung der Fachkonferenz auch zu der Frage äußern, durch
welche Maßnahmen der Geſchichtöunterricht auf den höheren
Sculen noch weiter gefördert werden könnte. >

XI. Für das bevorſtehende Winterhalbjahr gelten folgende
Übergangsbeſtimmungen:

1. In der Quinta wird der ſelbſtändige Geſchichtsunterricht mit
32 Stunden in deroben bezeichneten Weiſe eingerichtet. Lehr-
aufgabe der Klaſſe iſt: preußiſch-deutjche Geſchichte von den
Freiheitskriegen bis zux Gegenwart; Über die Art der Durch-
nahme vergl. 11, 4.

2. In dex Obertertia wird, ſoweit es irgend möglich iſt, noch
die Zeit Friedxichs des Großen dur<genommen.

3. In der Oberjekunda wird, ſoweit irgend möglich, die Ge-
jhichte des Altertums mit Einſchluß der römiſchen Kaiſerzeit
eendigt.

4. In der Unterprima wird der Unterricht über das Jahr 1648
hinaus bis etwa 1700 geführt; der Reſt des neuen Lehr-
ſtoffs, 1700 bis 1786, muß dann der Oberprima für das
neue Schuljahr verbleiben.

XI. Anſtalten, bei denen in NRücſjicht auf die Kriegsverhält-
niſſe die ſofortige Durchführung dieſer Änderungen oder der
Übergangs3beſtimmungen für den Geſchichtslehrplan erhebliche
Schwierigkeiten bereiten würde, können auf beſonderen Antrag
durch das Königliche Provinzialſ<hulkollegium jo lange davon
entbunden werden, bis dex ordnungs8mäßige Schulbetrieb wieder
eingerichtet iſt.

Der Miniſter der geiſtlichen uſw. Angelegenheiten

von Trott zu Solz.

VU II 1223,

159) Zulaſſung ehemaliger, in das Heer einge»-
ſtelltex Zöglinge des Kadettenkorp38 zur Not-
reifeprüfung an einer höheren Lehranſtalt.

Berlin, den 4. September 1915.
Im Einverſtändnis mit dem Hexrn Kriegsminiſter beſtimme

ich, daß ehemalige Zöglinge des Kadettenkoxps, die während des
Krieges in das Heer eingeſtellt worden ſind, unter den gleichen
Vorausſetzungen, wie ſolche in meinen Erlajſen vom 8. Februar
1915 -- UI110 (dritter Abſatz) -- (Zentrbl. S. 380) und vom
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